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§ 153 ABGB
 ABGB - Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.01.2026

1. (1)Ein Antrag auf Feststellung, dass das Kind nicht vom Ehemann der Mutter abstammt, kann binnen zwei Jahren

ab Kenntnis der hiefür sprechenden Umstände gestellt werden. Diese Frist beginnt frühestens mit der Geburt des

Kindes, im Fall einer Änderung der Abstammung frühestens mit der Wirksamkeit der Änderung. Ein Antrag ist

nicht zulässig, solange die Abstammung des Kindes von einem anderen Mann feststeht.

2. (2)Der Lauf der Frist ist gehemmt, solange die antragsberechtigte Person minderjährig oder nicht

entscheidungsfähig ist oder innerhalb des letzten Jahres der Frist durch ein unvorhergesehenes oder

unabwendbares Ereignis an der Antragstellung gehindert ist.

3. (3)Später als 30 Jahre nach der Geburt des Kindes oder nach einer Änderung der Abstammung kann nur das Kind

die Feststellung der Nichtabstammung begehren.
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